
Anlage 2 

 

Auszug aus der Satzung der Städtischen Friedhöfe 
 

 
§ 7a 

Arbeiten an Grabzeichen 
 
(1) Steinmetz*innen, (Holz)Bildhauer*innen, Metallbauer*innen und vergleichbaren an 

Grabzeichen Tätige, bedürfen zur Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit auf den 
städtischen Friedhöfen der vorherigen Zustimmung durch die Stadt. Die Zustimmung 
erfolgt durch schriftliche Bewilligung. 

 
(2) Die Zustimmung ist Steinmetz*innen, (Holz)Bildhauer*innen, Metallbauer*innen und 

vergleichbaren an Grabzeichen Tätigen zu erteilen, die 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 
b) selbst oder deren fachliche Vertreter Vertretung die Meisterprüfung 

Meister*innenprüfung abgelegt haben oder in die Handwerksrolle eingetragen sind 
oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und, 

c) eine entsprechende Berufs-Haftpflichtversicherung nachweisen können und 
d) einen schriftlichen Antrag mit Nachweisen zu den Punkten a-c eingereicht haben. 
 

Insbesondere bezüglich des Errichtens und Änderns von Grabmalen ist eine Person 
fachlich geeignet, die aufgrund ihrer Fachausbildung in der Lage ist, die angemessene 
Gründungsart entsprechend den örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes zu wählen und 
nach der in § 28 Absatz 2 genannten Richtlinie die erforderlichen Fundament-
abmessungen zu berechnen. Sie ist in der Lage, für die Befestigung der Grabmalteile das 
richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren.  

 
(3) Sind die Voraussetzungen nach Absatz 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben, sind 

die Gewerbetreibenden zur unverzüglichen Anzeige bei der Friedhofsverwaltung der 
Landeshauptstadt Hannover verpflichtet.  

 
(4) Sind die Voraussetzungen nach Absatz 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben, kann 

die Stadt die Zustimmung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen.  
 
(5) Gewerbebetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, sind von den Absätzen 1 
bis 3 ausgenommen. Sie haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
anzuzeigen.  

 
(3) Die Zulassung erfolgt durch schriftliche Bewilligung. Diese Bewilligung wird in der Regel 

für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgestellt und muss von dem/der Gewerbetreibenden 
spätestens einen Monat vor Ablauf des Bewilligungszeitraums erneut beantragt werden. 
Die Bewilligung ist dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzulegen. 

 
(4) Hat die Landeshauptstadt über einen Antrag auf Zulassung im Sinne von Abs. 1 nicht 

innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Bewilligung im Sinne von 
Abs. 3 Satz 1 nach Maßgabe der Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes als erteilt. Das Zulassungsverfahren kann über die einheitliche Stelle 
nach den Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
abgewickelt werden. 

 

 


